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64 Allgemeinverfiigung der Stadt KéIn zur Absonderung
in hduslicher Quarantane von verschiedenen Kursen
an der Offenen Schule Koln, An der Wachsfabrik 25,
50996 KoIn

GemaB § 28 des Gesetzes zur Verhitung und Bek&mpfung
von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutz-
gesetz - IfSG) wird zur Verhiitung der Weiterverbreitung von
COVID-19 Virus-Infektionen Folgendes angeordnet:

1. Fur die Schilerinnen und Schiiler, die zum Kreis der en-
gen Kontaktpersonen der nachfolgend genannten Kurse
an der offenen Schule Koln z&hlen, wird bis einschlieB3-
lich den genannten Zeiten eine Absonderung in hduslicher
Quarantéane angeordnet:

— Schiilerinnen und Schiler des Oberstufenkurses Reli-
gion, bis Montag, den 16.3.2020

— Schiilerinnen und Schiler des Projektunterrichtes Un-
terstufe, bis zum Mittwoch, den 18.03.2020

— Schilerinnen und Schler der Unterrichtsgruppe Dar-
stellen und Gestalten Unterstufe, bis zum Donners-
tag, den 19.03.2020

Es ist dem vorgenannten Personenkreis in dieser Zeit un-
tersagt, die Wohnung ohne ausdruckliche Zustimmung
des Gesundheitsamtes zu verlassen.

2. Die Anordnung ist gemaB §§ 28 Abs. 3i.V.m. § 16 Abs. 8
IfSG sofort vollziehbar.

Begrindung:
Meine angeordnete MaBnahme stellt eine notwendige Schutz-

maBnahme zum Schutze der Allgemeinheit vor einer weiteren
unkontrollierbaren Weiterverbreitung der Infektionen mit dem
COVID-19 Virus in der Bevolkerung dar und dient einem még-
lichst weitgehenden Gesundheitsschutz.

Unter den mir zur Verfligung stehenden SchutzmaBnahmen,
ist die Absonderung eine erhebliche Einschrankung der per-
sonlichen Bewegungsfreiheit. Die rdumliche Absonderung ist
zwar eine schwerwiegende Einschrédnkung der persénlichen
Bewegungsfreiheit. Jedoch ist die weniger einschrankende
MaBnahme wie z.B. eine Beobachtung nach § 29 IfSG, mit
einer regelmaBigen Meldung bei einem Arzt des Gesundheits-
amtes, nicht geeignet, dem hohen Infektionsrisiko eines unbe-
stimmten Personenkreises entgegenzuwirken.

Das Grundrecht der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 S. 2
Grundgesetz) wird insoweit eingeschrankt. Die MaBnahme ist
in Anbetracht des bestehenden Infektionsrisikos geeignet, er-
forderlich und auch angemessen.
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Fir diese Anordnung bin ich nach § 3 der Verordnung zur Re-
gelung von Zusténdigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz
— ZVO-IfSG zustéandig.

sofortige Vollziehbarkeit

Die Allgemeinverfligung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar
nach § 28 Abs. 3i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG. Die Anfechtungskla-
ge hat keine aufschiebende Wirkung.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kénnen Sie innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Kdin,
Koln, erheben.

Im Auftrag
gez. Dr. NieBen

Redaktionsschluss: Freitag 12 Uhr
Herausgeber: Stadt KoIn - Die Oberburgermeisterin
Redaktion: Amt fiir Presse und Offentlichkeitsarbeit, Laurenzplatz 4, 50667 K&ln, Zimmer 2;
Telefon 0221/221-22074, Fax 0221/221-37629, E-Mail: Amtsblatt@Stadt-Koeln.de
Fur die inhaltliche Richtigkeit der Verdffentlichung sind die jeweiligen Amter und Dienststellen verantwortlich.
Druck: rewi druckhaus, Reiner Winters GmbH, WiesenstraBe 11, 57537 Wissen, Telefon 027 42/9323-0, E-Mail: druckhaus@rewi.de, www.rewi.de
Dieses Produkt wurde auf PEFC-zertifizierten Papieren produziert, PEFC/04-31-0829.
Erscheint wochentlich jeweils mittwochs. ISSN 0172-2522, Einzelpreis 1,50 €
Jahresabonnement: 79,50 € einschlieBlich Versand. Abbestellungen sind der Stadtverwaltung Koin
bis zum 30.11. eines jeden Jahres schriftlich mitzuteilen.
Das Abonnement kann nur zum jeweiligen Jahresende gekiindigt werden und muss im Voraus entrichtet werden.
Die evtl. erforderliche Anfertigung von Fotokopien wird entsprechend der Verwaltungsgebihrensatzung in der jeweils gultigen Fassung berechnet.
Das Amtsblatt kann gebUhrenfrei im Birgerbiro, Laurenzplatz 4, 50667 Koln sowie gegen Tagesentgelt von 1,00 € in der
Zentralbibliothek der StadtBibliothek K&ln, Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Kdln, eingesehen werden.



	Amtsblatt der Stadt Köln, 51. Jahrgang  G2663, ausgegeben am 13. März 2020, Sondernummer 14
	Inhalt 
	64 Allgemeinverfügung der Stadt Köln zur Absonderung in häuslicher Quarantäne von verschiedenen Kursen an der Offenen Schule Köln, An der Wachsfabrik 25, 50996 Köln 





